
Der neue EU-Führerschein

Informationen des
Verkehrsministeriums
NRW zum neuen
EU-Kartenführerschein
und
zum Umtausch
alt gegen neu

Ministerium für Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie
und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen NRW.
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Die neuen Führerscheinklassen

(Auszug)

A1 Leichtkrafträder (125 cm³, bis 11 kW)

A Krafträder bis 25 kW, weniger als 0,16 kW/kg

Krafträder (unbeschränkt)

B Kfz bis 3,5 t und nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem
Führersitz, auch mit Anhänger bis 750 kg oder Anhänger,
dessen Gesamtmasse die Leermasse des Zugfahrzeugs
nicht übersteigt und die Gesamtzugmasse höchstens 3,5 t
beträgt

C1 Kfz vom 3,5 t bis 7,5 t mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen
außer dem Führersitz und Anhänger bis 750 kg

C Kfz über 3,5 t mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem
Führersitz und Anhänger bis 750 kg

D1 Kraftomnibusse mit nicht mehr als 16 Sitzplätzen außer
dem Führersitz und Anhänger bis 750 kg

D Kraftomnibusse und Anhänger bis 750 kg

BE Kfz der Klasse B mit Anhänger (sofern nicht in Klasse B
fallend)

C1E Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg (die Gesamt-
zugmasse darf 12 t und die zulässige Gesamtmasse des
Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht über-
steigen)

CE Kfz der Klasse C mit Anhänger über 750 kg

D1E Kfz der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg (die Gesamt-
zugmasse darf 12 t und die zulässige Gesamtmasse des
Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht über-
steigen und der Anhänger nicht zur Personenbeförderung
verwendet werden)

DE Kfz der Klasse D mit Anhänger über 750 kg

M Kleinkrafträder (45 km/h, 50 cm³), Fahrräder mit Hilfsmotor

L land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die für solche
Zwecke eingesetzt werden bis 32 km/h, selbstfahrende
Arbeitsmaschinen und Flurförderfahrzeuge bis 25 km/h,
mit Anhänger

T land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h
und selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 40 km/h, im land-
oder forstwirtschaftlichen Einsatz

Wie werden die alten Klassen umgestellt?

Alte Klasse neue Klassen

1 A, A1, M, L

1a* A, A1, M, L

1b A1, M, L

2 B, BE, C1, C1E, C, CE, M, L, T

3** B, BE, C1, C1E, M, L

4 M, L

5 L

Busführerschein D1, D1E, D, DE

* wenn 2 Jahre im Besitz = A (unbeschränkt),
ansonsten = A (beschränkt)

** vor dem 01.04.80 erworben = zusätzlich A1


